
 

G e m e i n d e a m t  
Kleinzell im Mühlkreis 
Kleinzell i.M. 13, 4115 Kleinzell i.M. 

Pol. Bezirk Rohrbach, OÖ. 
 

 Kleinzell i.M., 16. Januar 2014 
Zl.: 902/2013-Gr. 

 
Voranschlag und Gemeindesteuern 2014 

 

Kundmachung 
 
Im Sinne des § 76 Abs. 5 der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, 
dass der Gemeinderat der Gemeinde Kleinzell im Mühlkreis in der am 12.12.2013 
abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag 2014 sowie die Feststellung 
nachstehender Hebesätze für das Finanzjahr 2014 beschlossen hat: 
 

1. Grundsteuern 
 Die Grundsteuer für land- und forstwirtsch. Betriebe (A) mit 500  v.H.d. 

Steuermessbetrages; 
 die Grundsteuer für bebaute Grundstücke (B) mit 500  v.H.d. 

Steuermessbetrages; 
 

2. Lustbarkeitsabgabe: 
 die Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) mit 10  v.H.d. Preises oder Entgelts; 

 

3. Hundeabgabe 
 die Hundeabgabe mit  € 20,00    pro Jahr;   
 für Wachhunde beträgt die Hundeabgabe € 20,00 pro Jahr.  

 

4. Wassergebühren: (Gemäß Wassergebührenordnung der Gemeinde Kleinzell i.M. 
vom 13.12.2012)  
Wasserleitungsanschlussgebühr (gemäß § 2 der Wassergebührenordnung der Gemeinde Kleinzell i.M.)  
für bebaute Grundstücke gem. § 2 Abs. 1 € 12,44 je m² der Bemessungsgrundlage, 
mindestens aber € 2.053,70  
für unbebaute Grundstücke gem. § 2 Abs. 3 
für Grundstücke bis 1.500 m²  € 1.026,85 und 
für je angefangene weitere 100 m²  € 102,68. 
Wasserbenützungsgebühr  

a.) Die Wasserbenützungsgebühr gem.  § 3 lit a) und b) der Wassergebührenordnung 
beträgt im Jahr 2014 € 1,77 per Kubikmeter verbrauchten Wassers, mindestens und 
unabhängig von der tatsächlich verbrauchten Wassermenge,  aber jährlich € 61,00 
(Mindestbenützungsgebühr) 

b.) Die Wassergebührenpauschale gem. § 3 lit c) der Wassergebührenordnung beträgt 
im Jahr 2014 € 10,31 bis 1.500 m² und € 1,03 für je weitere angefangene 100 m².  

Bereitstellungsgebühr 
Die Bereitstellungsgebühr gem.  § 4 der Wassergebührenordnung beträgt € 0,07 
je m2 des an die Wasserleitung angeschlossenen Grundstückes. 

 



5. Kanalgebühren:  (Gemäß Kanalgebührenordnung der Gemeinde Kleinzell i.M. 
vom 13.12.2012 ) 
Kanalanschlussgebühr (gemäß § 2 der Kanalgebührenordnung der Gemeinde Kleinzell i.M.)  
für bebaute Grundstücke gem. § 2 Abs. 1 € 22,84 je m² der Bemessungsgrundlage 
mindestens aber € 3.426,50 
für unbebaute Grundstücke gem. § 2 Abs. 3 € 3.426,50 
Kanalbenützungsgebühr  

a.) Die Kanalbenützungsgebühr gem.  § 4 Abs. 1 der Kanalgebührenordnung beträgt im 
Jahr 2014 € 4,04 pro m³ per Kubikmeter der aus der gemeindeeigenen 
Wasserversorgungsanlage bezogenen Wassermenge, mindestens und unabhängig 
von der tatsächlich bezogenen Wassermenge,  aber jährlich € 135,00 
(Mindestbenützungsgebühr). 

b.) Die Kanalbenützungsgebühr gem. § 4 Abs. 5 der Kanalgebührenordnung  beträgt für  
Grundstücke, von denen nur Niederschlagsabwässer abgeleitet werden, für je 
angefangene 500 m2 Grundfläche mit einer Entwässerung in das gemeindeeigene 
öffentliche Kanalnetz  im Jahr 2014 € 64,79 pro Jahr.  

Bereitstellungsgebühr:  
Die Bereitstellungsgebühr beträgt gem. § 5 der Kanalgebührenordnung  € 0,15 je m² des 
an das Kanalnetz angeschlossenen Grundstückes.  
 

6. Abfallgebühren: 
Die Abfallgebühren betragen lt. Abfallgebührenordnung vom 13.12.2012  im Jahr 2014 für 
13 Abfuhren (Entleerungen) (gemäß § 2 Abs. 1 der Abfallgebührenordnung der Gemeinde Kleinzell i.M.) 

a.) je Abfalltonne oder Abfallsack bis 80 l Inhalt € 140,80 
b.) je Abfalltonne mit 120 l Inhalt   € 169,40 
c.) je Abfalltonne mit 240 l Inhalt   € 295,90 
d.) je Container mit 770 l Inhalt   € 943,80 
e.) je Container mit 1100 l Inhalt   € 1.337,60 
f.) reduzierte Gebühr für 1-Personenhaushalte oder nur  

zeitweise bewohnte Objekte für Abfalltonne  
oder Abfallsack mit bis zu 80 l Inhalt  € 99,00 

g.) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne bis 80 Liter  
Inhalt oder je zusätzlichem Abfallsack bis 80 Liter Inhalt € 4,40 

h.) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 120 l Inhalt € 6,80 
i.) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 240 l Inhalt € 22,80 
j.) je zusätzlicher Entleerung eines Containers mit 770 l Inhalt € 72,60 
k.) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 1.100 l Inhalt € 102,90 
l.) je zusätzlich über die Freimenge von 52 Stück hinausgehend bezogener Behältnisse 

für die Sammlung von Biotonnenabfällen wie folgt: 
(1) pro Papiersack    € 0,60 
(2) pro Verpackungseinheit (Rolle mit 26 Stück Maisstärkesäcke)  € 4,40 

m.) pro Behältnis für Grünabfälle (Laubsack)    € 1,60 
In den vorstehenden Gebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. 
 
Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen 
im Gemeindeamt öffentlich auf und kann während der Amtsstunden eingesehen werden.  
 

Der Bürgermeister: 
angeschlagen am: 13.12.2013 
abgenommen am: _________ 
 


